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Kinderzimmer  
in der Universitätsbibliothek der Universität Graz 

Nutzungsordnung 

Nutzungszweck „Aufenthalt von Kindern in Begleitung erwachsener Betreuungspersonen.“ 

Diese Personengruppe umfasst Studierende und Bedienstete, die ihre Kinder selbst oder ge-
genseitig betreuen wie auch Verwandte oder SitterInnen, die Kinder von Uni-Angehörigen be-
aufsichtigen.  

- Das Kinderzimmer dient nicht als Arbeitsraum. 

- Der Aufenthalt im Kinderzimmer ohne Kind ist nicht gestattet. 
- Der Aufenthalt mit kranken Kindern (Schafblattern, Masern, Bindehautentzündung, Durchfall, 

hochfiebernd, …), ist strengstens untersagt. 
- Das Mitbringen von Tieren ist untersagt. 
- Es besteht ein striktes Rauch- und Alkoholverbot (dies gilt auch für verbotene Substanzen). 

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im Kinderzimmer, auch nicht für kurze Zeit. 
- Halten Sie den Gang vor dem Kinderzimmer frei und verwenden Sie diesen nicht als Spielort. 
- Betreten Sie das Kinderzimmer außerhalb der Garderobe bitte nur ohne Straßenschuhe. 
- Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Kinderzimmer mit. 
- Lassen Sie keine persönlichen Gegenstände im Kinderzimmer zurück (diese werden ent-

sorgt). 

- Einen Wickeltisch finden Sie im barrierefreien WC im gleichen Trakt. 
- Das Mikrowellengerät ist für das Aufwärmen von Baby- und Kindernahrung vorgesehen. Bitte 

behandeln Sie es pfleglich. Fehlfunktionen melden Sie bitte gleich bei unikid & unicare. 
- Schalten Sie beim Verlassen des Raumes das Licht immer aus und schließen Sie die Fenster. 

- Die Nutzungszeiten entsprechen den Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek, außer wäh-
rend verschiedener Veranstaltungen, die im Kinderzimmer stattfinden, siehe Aushang. 

Die Nutzungsordnung gilt auf Basis der Hausordnung und der Brandschutzordnung der Univer-
sität Graz. Bei Verstoß gegen Nutzungsordnung, Hausordnung oder Brandschutzordnung kön-
nen Sie von der Nutzung des Kinderzimmers ausgeschlossen werden. Die Nutzung des Kinder-
zimmers erfolgt auf eigene Gefahr. Die Universität übernimmt bei Unfällen oder Diebstahl kei-
nerlei Haftung.  

Die Zugangskarte darf an Betreuungspersonen weitergegeben werden, für diese gilt ebenso 
die Nutzungsordnung. Die Haftung bleibt bei der zugangsberechtigten Person.  

Es besteht weder ein Rechtsanspruch auf die Nutzung des Kinderzimmers noch auf eine be-
stimmte Ausstattung des Raumes. Schäden sind unverzüglich bei unikid & unicare zu melden. 

Bei Anliegen und Fragen wenden Sie sich bitte an die Anlaufstelle für Vereinbarkeit unikid & 
unicare. 


